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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §77 Abs1;

1. BAO § 77 heute

2. BAO § 77 gültig ab 01.01.1962

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2006/14/0061 E 13. Dezember 2007 RS 5

Stammrechtssatz

Abgabenschuldner (Abgabep<ichtiger) ist auch derjenige, der für eine Abgabe in Anspruch genommen wird, obwohl er

den Tatbestand, an den das Gesetz die Abgabep<icht knüpft, nicht verwirklicht hat (Hinweis Ritz, BAO3, § 77 Tz. 1,

mwN).Abgabenschuldner (Abgabep<ichtiger) ist auch derjenige, der für eine Abgabe in Anspruch genommen wird,

obwohl er den Tatbestand, an den das Gesetz die Abgabep<icht knüpft, nicht verwirklicht hat (Hinweis Ritz, BAO3,

Paragraph 77, Tz. 1, mwN).
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